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besondere Commission geprüft und findet durch diese eine Elimination

der unfähigen Elemente statt. Bei der eigentlichen Submissionsverhandlung

wird dann dem Mindestfordernden zugeschlagen. Die
Commission glaubte dieses Verfahren dem in Deutschland üblichen, bei

welchem in freier Auswahl durch die Behörden wesentlich nach der

Fähigkeit, jedoch immerhin unter Berücksichtigung des Abgebots, die

Vergebung erfolgt, für die hiesigen Verhältnisse vorziehen zu sollen.

Redner hofft, dass die Behörden den Vorschlägen des Vereins ein williges
Ohr leihen und zu einer gesetzlichen Regelung des SubmiHipnsver-

fahrens, auf welche die Commission glaubte, in erster Linie hinarbeiten

zu sollen, die Hand bieten werden. In dem Obligationenrecht wäre eigentlich

der Platz für diese Materie gewesen.
In der nun folgenden sehr • lebhaften DtScBssion befürchtet Hr.

Dr. Bürkli zunächst, dass der Vorliegende -Entwurf für unsere Verhältnisse

nicht durchführbar- seih Werde, eine solche Commission, die die

Bewerber nach ihrer Qualification vorher ausscheidet, wird sich namentlich

in kleineren Gemeinden etc. schwer finden; den grösseren Vortheil
erblicke er in einem öffentlichen und ehrlichen Verfahren bei Eröffnung
der Submission.

Hr. Weissenbach ist der Ansicht, dass der Verein ein Recht

habe in dieser Sache vorzugehen. Es ist nicht unbedingt nöthig, dass

eine gesetzliche Regelung durchgeführt wird, wol aber, dass die be-

theiligten Kreise sich der Sache annehmen und ein richtiges Princip
aufgestellt wird, von welchem die Interessenten dann schon Anwendung
machen werden. Will man dem Mindestfordernden zuschlagen, so müssen

die unfähigen Bewerber vorher ausgeschlossen werden können. Es ist
auch der häufig vorkommende Fall zu berücksichtigen, dass von den

Concurrenten einer Submission Pläne mit eingereicht werden, welche,

wenn den Betreffenden nicht der Zuschlag ertheilt wird, nicht ohne

Vergütung benutzt werden sollten.
Hr. Stadtbaumeister Geiser will die vorliegende Frage in eine

formelle und materielle trennen. In ersterer Beziehung hält Redner die

baldige Verwirklichung eines gleichmässigen Gesetzes für die ganze
Schweiz für nicht wahrscheinlich, der Verein kann sich aber auf den

Standpunkt- wie seiner Zeit bei Aufstellung der Normen für architec-
tonische Concurrenzen stellen und ebenso Normen für das Submissionswesen

festsetzen, die den Technikern resp. Behörden als Anhaltspunkt
dienen und sich voraussichtlich bald einbürgern werden. Was die materielle

Seite betrifft, so kann sich Hr. Geiser dem Vorschlag der
Commission, der auf Arbeiten unter dem Betrag von 10 000 Fr. das

Verfahren nicht anwenden will, nicht anschliessen ; eine rechtliBBe Grundlage
sollte auch für kleinere Arbeiten massgebend sein, man solle die Grundsätze

unbekümmert um die Summe aufstellen. Ueberbaupt aber sind bei

jeder Submission Rechte und Pflichten beiderseit^Krorhanden, die präcise
festgestellt sein sollten,- wie auch natürlich im Falle der Benutzung von

eingereichten Plänen eine Entschädigung stattfinden müsse.

Hr. Oberingenieur Moser glaubt die Uebelstände grösstentheils
auf die mangelhafte Organisation des schweizerischen Bauwesens zurückführen

zu können und sollte nach dieser Richtung in erster Linie eine

Verbesserung angestrebt werden.

Die Mitglieder der Commission H. H. Oberst Locher, Stadträthe

Pestalozzi und Ulrich sprechen sich des Weiteren über die Motive zu

vorliegendem Entwurf aus. Da man eine Regelung auf dem Wege der

Gesetzgebung im Auge hatte, musste man zunächst bei den

Bundesbehörden in Bern Boden zu fassen suchen, daher habe man sich

vorläufig auf grössere Bauten beschränkt. Im Uebrigen können sich die

Redner auch mit der heute angeregten Aufstellung von Normen

befreunden, aber etwas sollte unbedingt in der Sache geschehen.
Es sprechen hierauf noch für Streichung der Grenzsumme von

10000 Fr. die" Herren Ing. Giesker, Prof. Ritter und Ing. Schenker,
welch' letzterer ausserdem beantragt die vorliegende Frage gemeinsam
mit dem schweizerischen Gewerbeverein zu behandeln, der dieselben

Ziele verfolge. Dieser Anregung wird, um jetzt allzulange Verhandlungen

zu vermeiden, derart Folge gegeben, dass das Centralcomité sich

schliesslich mit dem Centralcomité dés schweiz^KSewerbevereins in der

Angelegenheit in Verbindung setzen soll. Die aus der Discussion resul-

tirenden verschiedenen Anträge ergaben bei der Abstimmung als Er-

gebniss folgende von der diesseitigen Section vorzuschlagenden
Grundsätze :

1) Die Vorschläge sollen als Normen aufgestellt und nicht als

Entwurf zur Gesetzgebung betrachtet werden.

2) Die untere Grenzsumme von 10 000 Fr. ist zu streichen.

3) Es ist das französische Verfahren zu Grunde zu legen.

4) In Betreff der mit Submissionen verbundenen Planeingaben soll

ein Zusatzparagraph aufgenommen werden, wonach eine Entschädigung
für Benutzung derselben stattfinden muss. — Es wird sodann die vom
Verein bestellte Specialcommission beauftragt in vorstehendem Sinne
eine endgültige Redaction des Entwurfs auszuarbeiten.

Hr. Ingenieur Miicheson aus Natal (Südafrika), als Gast anwesend,

zeigte einige interessante Photographien über dortigen Eisenbahnbau vor.
Die Anzahl der von der Section Zürich zu wählenden Delegirten

wird auf 14 festgesetzt, die Wahl selbst dem Vereinsvorstande
überlassen. K.

Semper-Denkmal.
Für Errichtung des Semper-Denkmals im Polytechnikum sind vom

5. bis 15. April bei Unterzeichnetem folgende Beiträge theils eingezahlt
theils gezeichnet worden :

Herr Aregitect A. G.

„ Professor G. v. W.

„ M. u. Z.

„ Dr. J. E.

„ C. O.

„ Baumeister F. L.

„ C. F.-L.

„ Prof. L.

„ Archit. F. W., Basel

„ Prof. P.

Archit. H. P.

\ Ing. R.

„ E.-B.
Architect W.

„ Prof. V.

„ ArcrnugB-C. v. M.

„ Director G. St.

„ Baumeister E. N.
I G.

P.-H.

j J. Sp.

„ H. B.

„ Oberst V.

„ Baumeister N.
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Den Empfang dieser Beiträge und Beitragserklärungen bescheint

mit verbindlichem Danke
Zürich, i6. April 1885. H. Pestalozzi.

Gesellschaft ehemaliger Studirender
der eidgenössischen polytechnischen Schule %u Zürich.

IT?- C3-erLera.l•v•ersarrLml^lrLg• der G-_ e_ F^
Sonntag den 28. Juni

im Grossrathssale in Luzern.
Samstag, 27. Juni, Abends : Empfang der Gäste und gesellige-

Zusammenkunft auf dem Gütsch ; bei schlechtem Wetter im Stadthof,

Sonntag, 28. Juni, Vormittags g Uhr: Beginn der Sitzung im
Grossraihssaale. Nachmittags 1 Uhr: Bankett im Schweizerhof mit
Tafelmusik und Spazierfahrt auf dem See nach Flüelen und zurück nach

Tellsplatte ; von Flüelen aus — für Liebhaber — Besichtigung der Grün«,

bachcorrection und Spaziergang nach Tellsplatte. In Tellsplatte Be-,

sichtigung der Wandgemälde in der Capelle und Commers in der Trinkhalle

daselbst. Abends p Uhr: Abfahrt nach Luzern. Kreuz- und Quer-,

fahrten auf dem See bei Vollmondbeleuchtung. Ankunft in Luzern.

11 Uhr und Schluss des officiellen Festes.

Für Montag wird eine kleine Nachfeier in der Art in Aussicht'

genommen, dass die Mitglieder der Luzerner Section sich anerbieten
als Gruppenführer für touristische Ausflüge in die Gebirgswelt und

Umgebung (Rigi, Pilatus, Hametschwand u. s. w.) und für technische Ex-
cursionen (Schlierencorrection, Aabachverbauung, Fabriken in Kriensv
Emmenweid u. s. w.). P.

Luzern und Zürich, April 1885.

XYI. AdressverzeicMss pro 188S.

Das diesjährige Verzeichniss erscheint wie bisher in den unge»-
raden Jahren in reducirter Ausgabe und soll Anfangs Juni zur Ver«
sendung gelangen. Es ist daher keine Zeit zu verlieren und wir bitten.

Aclressäiidei'iiiigeii
umgehend einsenden zu wollen, da der Druck demnächst beginnt.

Druck von Zürcher & Furrer in Zürich.
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